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7972 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juni 2008 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der Republik Türkei zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen samt Protokoll  

Die steuerlichen Beziehungen zwischen der Republik Österreich und der Republik Türkei wurden durch 
das Abkommen vom 3. November 1970, BGBl. Nr. 595/1973, zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen geregelt. 
Der vorliegende Beschluss des Nationalrates trägt dem Umstand Rechnung, dass der bestehende 
Vertragszustand in einigen Bereichen nicht mehr den heute international anerkannten Grundsätzen des 
Musterabkommens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
entsprochen hat. Aus österreichischer Sicht erschien insbesondere eine Änderung des Art. 14 Abs. 3 des 
Abkommens erforderlich, der ein Besteuerungsrecht für den Quellenstaat in Höhe von 10% des 
Bruttobetrages von Vergütungen vorsieht, die für eine außerhalb des Quellenstaates ausgeübte 
freiberufliche Tätigkeit gezahlt werden. 
Der vorliegende Staatsvertrag folgt im größtmöglichen Umfang, d.h. soweit dies mit den wesentlichen 
außensteuerrechtlichen Positionen der beiden Staaten vereinbar ist, den Regeln des OECD-
Musterabkommens aus dem Jahr 1992 (idF 1997 bzw. 2000). 
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend. Da auch Angelegenheiten 
des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, ist eine Zustimmung des Bundesrates 
gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG erforderlich. 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 17. Juni 
2008 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Wolfgang Sodl. 
An der Debatte beteiligte sich Bundesrat Stefan Schennach. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Wolfgang Sodl gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 17. Juni 2008 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2008 06 17 

 Wolfgang Sodl Johann Kraml 
 Berichterstatter Vorsitzender 


